
Bosbach: »Viele werden sich nicht ent-
scheiden wollen und die Rechtsfolgen
nicht klaglos akzeptieren«, erklärte er
und warnte vor einer Prozesswelle. 

Einig sind sich CDU und SPD in den
Auswirkungen des Optionsmodells,
aber nicht über die Lösung des Pro-
blems. Bosbach drängt auf eine Rück-
kehr zum alten Staatsangehörigkeits-
recht, also zur Abschaffung des Jus Soli,
der deutschen Staatsbürgerschaft von
Geburt an. Pragmatisch und ohne »un-

ideologische Überhöhung« solle man
jetzt lieber über die doppelte Staats-
bürgerschaft reden, empfehlen andere.
Mehrstaatigkeit sei zwar keine Ideal-
lösung, aber auch bei weitem nicht der
gesellschaftliche Weltuntergang, den ei-
nige da an die Wand malten, urteilen
Sachverständige. 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) hingegen sieht »einen aktu-
ellen Änderungsbedarf«. Ein Ende des
Problems ist also nicht abzusehen. Und

wenn alles so bleibt wie bisher, dann
wird sich Emina spätestens im Novem-
ber 2015 entscheiden müssen. 

■ Kontakt: Canan Topçu
Frankfurter Rundschau, Redaktion Frankfurt
Walter-von-Cronberg-Platz 2-18
60594 Frankfurt /M.
C.Topcu@fr-aktuell.de
Canan Topçu ist Mitglied im Ökumenischen
Vorbereitungsausschuss.

Hiltrud Stöcker-Zafari

■ Viele Paare müssen leidvoll er-
fahren, dass sich ihre Planung,

nach der Eheschließung zeitnah in
Deutschland zusammen leben zu kön-
nen, nicht realisieren lässt. Der Grund
liegt in der Schwierigkeit, Deutsch-
kenntnisse in einem anderssprachigen
Umfeld und womöglich ohne profes-
sionelle Unterstützung zu erwerben:

»Ich bin deutscher Staatsbürger und
habe meine Frau in Kuba geheiratet.
Sie muss nun Deutschkenntnisse in
Kuba nachweisen. Dies gestaltet sich
jedoch recht schwierig: In Kuba gibt es
bisher kein Goethe-Institut, auch keine

anderen Kursangebote. Ich habe bei
meinem letzten Besuch Lehrmateria-
lien mitgenommen. Doch ohne profes-
sionelle Unterstützung ist das Lernen
außerordentlich schwierig. Meine Frau
hat nun ihre Arbeitsstelle aufgegeben,
um einige Stunden am Tag Deutsch 
zu lernen. Damit wir überhaupt eine
Chance haben, täglich wenigstens ein
paar Minuten miteinander zu telefonie-
ren, lebt meine Frau derzeit in Havan-
na. In ihrem Heimatort wäre das nicht
möglich. Das Leben in Havanna ist
aber extrem teuer und das bei einem
monatlichen Durchschnittsverdienst
von ca. 15 - 20 Euro. Außerdem ver-
suchen wir per E-Mail und telefonisch 
(1 Min. kostet 0,80 Euro) zu üben.«

»Mein Mann, türkischer Staatsbürger,
kann nicht einreisen, weil er zurzeit
nicht den Nachweis von Deutschkennt-
nissen erbringen kann. Ein Deutsch-
kurs erweist sich für ihn als sehr
schwierig, da die nächste größere Stadt,
in der es Kurse gibt, zwei Autostunden
entfernt liegt. Die Kurse sind total über-
füllt und immens teuer. Hinzu käme
noch ein Verdienstausfall für die Zeit,
in der er diesen Kurs besucht – voraus-
gesetzt er käme in einen hinein.

Er versucht zwar, per Sprach-CD
autodidaktisch die Sprache zu lernen,
aber Sie können sich vorstellen, dass
das nicht wirklich den gewünschten
Effekt hat. Momentan denke ich, dass
wir in absehbarer Zeit keine gemeinsa-
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me Zukunft haben werden. Das ist für
mich sehr schwierig, da ich mit meinen
33 Jahren auch einen Kinderwunsch
habe, den ich nun gezwungenermaßen
erst einmal auf Eis legen muss.«

Seit Inkrafttreten der Änderungen im
Zuwanderungsgesetz am 28. August
2007 müssen sich Menschen aus Län-
dern außerhalb der Europäischen Union
auf einfache Art in Deutsch verständi-
gen können, wenn sie zu ihren Ehegat-
ten oder Verlobten nach Deutschland
nachziehen wollen (§ 30 Abs. 1 und 
§ 28 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz). Diese
Regelung betrifft auch Ehegatten deut-
scher Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger. Können sie sich nicht auf einfache
Art in Deutsch verständigen, so müssen
sie nach den Anweisungen aus dem
Bundesinnenministerium Deutschkurse
im Herkunftsland besuchen und beim
Goethe-Institut das Zertifikat Deutsch
der Stufe A 1 erwerben. Die Anweisun-
gen aus dem Bundesinnenministerium
und die Praxis der Behörden sind noch
restriktiver als es das Gesetz verlangt.

Viele Paare berichten, dass ein Antrag
ohne einen entsprechenden Nachweis
des Goethe-Instituts wegen Unvollstän-
digkeit nicht entgegengenommen wird.
D.h. sie erhalten oft nicht die Mög-
lichkeit, vorhandene Deutschkenntnis-

se unter Beweis zu stellen. Sie sind so-
mit gezwungen, erst Deutsch zu lernen,
sich einer Prüfung zu unterziehen und
dann den Antrag zu stellen. Damit wird
der Ehegattennachzug, der sowieso zeit-
intensiv ist, noch weiter hinausgezögert
und führt für die Paare zu einer noch
längeren Trennungszeit mit entspre-
chenden finanziellen und psychischen
Belastungen.

Ausgenommen von dieser Regelung
sind Menschen, die in ihrem Herkunfts-
land ein Hochschulstudium absolviert
haben oder auch jene, die zu EU-Bürge-
rinnen und -Bürgern nach Deutschland
nachziehen wollen. Ausnahmen be-
stehen auch beim Nachzug zu Staats-
bürgerinnen und Staatsbürgern aus be-
stimmten Ländern, u.a. USA, Kana-
da, Australien, Republik Korea, Japan
(vgl. § 41 Aufenthaltsverordnung) nach
Deutschland.

Diese Regelungen sind diskriminierend.
Sie erheben Hürden für Menschen 
aus bildungsfernen Familien und sehen
Ausnahmen für bestimmte Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger vor. Es wer-
den Grund- und Menschenrechte ver-
letzt, daher sind die Regelungen wieder
zurückzunehmen. Ohne Zweifel ist es
sinnvoll, dass bereits vor der Einreise
die Möglichkeit besteht, Deutsch zu

lernen. Dies darf jedoch nicht die zwin-
gende Voraussetzung für den Familien-
nachzug nach Deutschland sein. Ohne-
hin lernt man eine Fremdsprache besser
vor Ort. Eigens hierfür wurden Integra-
tionskurse eingerichtet. 

Was ist zu tun? Anhand von Fallbei-
spielen ist diese Forderung zu unter-
mauern. Bitte dokumentieren Sie Ihnen
bekannt gewordene Einzelfälle und
schicken Sie diese an uns. Gebündelt
sollen sie dem Gesetzgeber vorgelegt
werden.

Darüber hinaus unterstützen Sie bitte
Petitionen Einzelner an den Bundestag.
Helfen Sie mit bei Formulierungen und
sprechen Sie Abgeordnete vor Ort an.
Machen Sie öffentlich, welche negati-
ven Auswirkungen diese gesetzlichen
Änderungen auf Paare und Familien
haben.

■ Kontakt: Hiltrud Stöcker-Zafari
Verband binationaler Familien und Partner-
schaften, iaf e.V.
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt /M.
Tel.: 069 / 71 37 56-0 
info@verband-binationaler.de
www.verband-binationaler.de

Dr. Doris Dickel

■ Integration ist eine Schlüsselauf-
gabe unserer Zeit. Deshalb hat

die Bundesregierung Integration zu ei-
nem Schwerpunkt ihrer Arbeit ge-
macht. Heute leben in Deutschland
rund 15 Millionen Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Dies ist fast ein
Fünftel der Bevölkerung. In vielen
deutschen Städten wird im Jahr 2010
die Hälfte der unter 40-Jährigen einen
Migrationshintergrund haben. Heute
schon stammt fast jedes dritte Kind un-
ter fünf Jahren aus einer Zuwanderer-
familie. Dieser Realität müssen sich
Politik und Gesellschaft stellen.

Auf Einladung der Bundeskanzlerin
fand deshalb am 14.7.2006 der 1. Na-
tionale Integrationsgipfel statt. Bereits
ein Jahr später, auf dem 2. Integrations-
gipfel am 12.7.2007, wurde der Natio-
nale Integrationsplan vorgestellt. Im
Mittelpunkt des von der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration koordinier-
ten Prozesses steht die Integration der
hier lebenden Menschen aus Zuwan-
dererfamilien. Viele Migrantinnen und
Migranten haben ihren Platz in der Ge-
sellschaft gefunden und zur gesell-
schaftlichen und kulturellen Vielfalt
Deutschlands beigetragen. Dennnoch
besteht gerade in Teilen der zweiten
und dritten Generation z.T. erheblicher
nachzuholender Integrationsbedarf.

Mit dem Nationalen Integrationsplan
soll die Zusammenarbeit aller staat-
lichen Ebenen im Dialog mit Migran-
tengruppen, Wirtschaft und Gewerk-
schaften, Kirchen, Religionsgemein-
schaften und Wohlfahrtsverbänden,
Vertretern von Wissenschaft, Kultur
und Medien sowie Sportverbänden
Schritt für Schritt verbessert werden.
Von Oktober 2006 bis Ende März 2007
erarbeiteten über 360 Personen in zehn
Arbeitsgruppen Berichte zu den The-
menfeldern Integration in Bildung,
Ausbildung und Arbeitsmarkt, Integra-
tionskurse, Erwerb deutscher Sprach-
kenntnisse über alle Bildungs- und Al-
tersstufen hinweg, Lebenssituation von
Frauen und Mädchen verbessern, Inte-
gration vor Ort, Integration in der Bür-
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EIN FAHRPLAN FÜR INTEGRATION:
DER NATIONALE INTEGRATIONSPLAN


